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Internet- und Domainrecht




	„Internetrecht“ ist keine geschlossene Rechtsmaterie, sondern deckt eine Vielzahl von Rechtsgebieten ab
	 	 Nähere Einzelheiten zu den für das „Internet- und Domainrecht“ relevanten Rechtsgebieten finden Sie unter den farblich hervorgehobenen Menüpunkten.
Unsere im „Internet- und Domainrecht“ angebotenen Dienstleistungen finden Sie – abhängig von dem jeweiligen ausgewählten Rechtsgebiet – in dem rechts nebenstehenden Menü aufgelistet.
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 GESETZE
	 Urheberrechtsgesetz (UrhG)  
	 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (WahrnG)  
	 Verlagsgesetz (VerlG)  
	 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG)  
	 Telekommunikationsgesetz (TKG)  
	 EG-Datenbanken-Schutzrichtlinie (RL 96/9/EG)   
	 RL Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urhberrechts und der verwandten Schutzrechte   
	 Berner Übereinkunft (RBÜ)   
	 WIPO Urheberrechtsvertrag   













Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.


  +49 (0)30 / 33 00 60 60 - 0


  +49 (0)30 / 33 00 60 60 - 1


  kanzlei[at]inde.eu



	Das Internetrecht befasst sich mit sämtlichen Sachverhalten, die mit dem Internet zusammenhängen. Dementsprechend handelt es sich beim „Internetrecht“ nicht um eine geschlossene Rechtsmaterie, sondern deckt eine Vielzahl von Rechtsgebieten ab, wie z.B. das Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, aber auch das allgemeine Vertrags-, Datenschutz- und Persönlichkeitsrecht.
Ein wichtiger Schwerpunkt im Rahmen des Internetrechts bildet das Domainrecht, also das Recht an einer konkreten Internetadresse (z.B. www.inde.eu). Solche Internetadressen können im heutigen Internetzeitalter einen erheblichen Wirtschaftswert haben. Auch das Domainrecht ist nicht in einem einzigen Gesetz geregelt, sondern es handelt sich um eine Querschnittsmaterie von verschiedenen Rechtsgebieten. So spielt neben dem Marken- und Wettbewerbsrecht insbesondere auch das Namensrecht (§ 12 BGB) eine wichtige Rolle.
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  Alle Kanzleinachrichten  
Presse: Interview unseres Gründungspartners Dr. Oliver S. Hartmann in der Legal Tribune Online "Indien gehört ins Portfolio" (9.4.2015), siehe http://www.lto.de/recht/kanzleien-unternehmen/k/deutsche-kanzleien-ausland-indien/






  Alle Kanzleinachrichten  
 FAZ vom 31.10.12, Nr. 254, Seite 19: "Die Kanzlei bietet dank exzellenter Vernetzung eine Rechtsdienstleistung an, die viele große Kanzleien sicherlich gerne anbieten würden, an der sie aber aufgrund der schwierigen Marktverhältnisse scheitern. Nicht... 





  Alle Kanzleinachrichten  
 Dissertation von Dr. Oliver S. Hartmann (Partner von InDe® Rechtsanwälte) über "Das Markenrecht in Indien" wird mit Karlheinz Quack Preis ausgezeichnet (siehe hier). Das Werk ist in der "grünen Reihe" des Max Planck-Instituts erschienen und zählt mit... 
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  Mandanten  
PICARD ANGST AG










  Mandanten  
Dr. Schär AG









  Mandanten  
Hannover Rück SE









  Mandanten  
Voith GmbH
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Börse Stuttgart









  Mandanten  
Freie Universität Berlin









  Mandanten  
Peter Lacke Holding GmbH









  Mandanten  
BioScience GmbH









  Mandanten  
Brodos Group









  Mandanten  
Moll Marzipan GmbH















Latest News
	 Produkt- und Markenpiraterie in Indien: 640.000 Euro Strafschadensersatz In einer bemerkenswerten Entscheidung hat der High Court in Mumbai im Jahre 2019 im Falle von Markenpiraterie einen sehr hohen Strafschadensersatz verhängt, nämlich umgerechnet ca. 640.000 Euro (Umrechnungskurs am 1.05.2019)....weiterlesen auf https://transpatent.com/produkt-und-markenpiraterie-in-indien-640-000-euro-strafschadensersatz/





	 Patentrecht in Indien – Angriff eines indischen Patents durch Nichtigkeitsklage Ist ein Patent in Indien wirksam erteilt worden, können die aus dem Patent resultierenden Rechte vor den indischen Gerichten durchgesetzt werden, und zwar auch zugunsten von ausländischen Unternehmen. Auch im umgekehrten Fall, d.h. wenn ein ausländisches Unternehmen ein zugunsten eines Dritten in Indien eingetragenes Patent benutzen will, sollte das ausländische Unternehmen nicht der irrigen Annahme unterliegen, dass Patentrechte in Indien ohnehin nicht durchsetzbar seien.



  weiterlesen...  

	 Asienworkshop IHK Frankfurt am 27. März 2019 - Indien & China Asienworkshop IHK Frankfurt am 27. März 2019



  weiterlesen...  

	 Rechtsanwalt Dr. Oliver S. Hartmann zum Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht ernannt  


  weiterlesen...  
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